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Richtlinien für das Haushaltsjahr 2012
Abgabenertragsanteile
Allgemeines
Die Budgetvorschau 2012 unter Zugrundelegung der Prognose des Bundesministeriums für Finanzen und auf Grund der indikativen Werte des Landesvoranschlages 2012, unter Einbeziehung der vom BMF bekannt gegebenen Bevölkerungsstände per 31.10.2010 und der vom BMF mit Schreiben vom 4.11.2011 bekannt gegebenen Änderungen zum Getränkesteuerausgleich wurde den Gemeinden bereits übermittelt. 

Anlässlich eines Besprechungstermines am 8.11.2011 im Bundesministerium für Finanzen wurde von Vertretern des BMF mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung eine Vorschau für die Entwicklung der Ertragsanteile über das Jahr 2012 hinaus noch nicht abgegeben werden kann. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auch von der bisher üblichen Darstellung der Prognosewerte bis zum Jahr 2015 Abstand genommen. Stattdessen wird empfohlen, der mittelfristigen Finanzplanung bei den Ertragsanteilen vorläufig eine Steigerung von 1% für die Folgejahre 2013 bis 2015 zugrunde zu legen. 

Im Anschluss an diese Besprechung vom 8.11.2011 wurden mit weiteren Schreiben vom 9.11.2011 bzw. 10.11.2011 Änderungen im Bereich des ehemaligen Landes-Pflegegeldes sowie die aktualisierten Prognosewerte für das Jahr 2012 bekannt gegeben. Aufgrund dieser bekannt gegebenen Änderungen war es erforderlich, auch die Budgetvorschau 2012 anzupassen. Die überarbeitete Budgetvorschau 2012 wird den Gemeinden unter einem mit gesondertem Schreiben übermittelt.

Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes

Die Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 56/2011 bzw. die Regierungsvorlage zur weiteren Novelle enthalten folgende für Gemeinden wesentliche Änderungen, die zum Teil bereits im Jahr 2011 und im Übrigen im Jahr 2012 zu vollziehen sind:

Geltungsbereich:

Verlängerung des zeitlichen Geltungsbereiches um ein Jahr bis Ende 2014.

Pflegefonds:

Ab dem Jahr 2011 gibt es einen neuen Vorwegabzug (vor Teilung der Umsatzsteuer) für die Dotierung des Pflegefonds. Die Beträge werden vom BMF im Regelfall je zur Hälfte am 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres, im Jahr 2011 hingegen zur Gänze bei den am 20. November 2011 fälligen Ertragsanteile-Vorschüssen sowie bei der Zwischen – und Endabrechnung abgezogen (§ 8 Abs. 2 Z 6 FAG 2008).

Ehemaliges Landes-Pflegegeld:

Ab dem Jahr 2012 gibt es einen neuen Vorwegabzug von den Ertragsanteilen der Länder und Gemeinden als Ausgleich für die Kompetenzänderung beim Landespflegegeld (§ 9 Abs. 7a FAG 2008 und § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008). 

Aufgrund dieser Neuregelung ist im Jahr 2012 bei der Verteilung der Ertragsanteile auf die Gemeinden nicht mehr, wie bisher, ein Vorschuss (auf Basis des Landesvoranschlages 2012) in 8 Monatsraten, und eine Nachverrechnung für 2011 (auf Basis des Rechnungsabschlusses 2011) in 4 Monatsraten durch das Land in Abzug zu bringen. Stattdessen erfolgt künftig bereits durch das Bundesministerium für Finanzen ein Vorwegabzug, und zwar im Jahr 2012 in Höhe der für das Jahr 2010 geleisteten Beiträge der Gemeinden zu den Kosten des Landespflegegeldes. Für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden bleiben aber die bisherigen Bestimmungen weiterhin aufrecht.

Aufgrund dieser Neuerungen ändert sich auch die Veranschlagung bzw. die Verbuchung der Ertragsanteile bzw. dieses Abzuges (siehe Pkt. V.4.)
Getränkesteuerausgleich (Regierungsvorlage):

Durch die Aufhebung der Regelung über die Verteilung des Getränke​steuerausgleichs auf die einzelnen Gemeinden durch den Verfassungsgerichtshof (Erkenntnis vom 11. März 2010, G 276/09) wurde eine Neuregelung erforderlich, für die zunächst nur eine bis Ende 2011 befristete Einigung gefunden werden konnte. Mit Schreiben vom 4.11.2011 übermittelte das BMF einen Entwurf einer Regierungsvorlage, mit dem u.a. die Einigung mit den beiden Gemeindebünden über die Aufteilung des Getränkesteuerausgleichs für die Jahre 2012 bis 2014 umgesetzt werden soll. Durch die Neuregelung des § 11 Abs. 2 Z 2 FAG ändert sich die Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden innerhalb der Länder, nicht aber die länderweisen Ertragsanteile der Gemeinden.

Die Neuregelung enthält folgende Eckpunkte:

· Im Sinne einer einschleifenden Übergangsregelung wird der Anteil des Getränkesteuerausgleichs, der nach dem historischen Getränkesteuer​aufkommen verteilt wird, jährlich um 10%-Punkte verringert (im Jahr 2012 werden 80% in dieser Form verteilt).

· Die frei werdenden Teile werden in zwei Teile geteilt (Anteil für Gemeinden bis 10.000 Einwohnern und Anteil für Gemeinden über 10.000 Einwohnern), wobei die Verteilung innerhalb dieser beiden Töpfe nach unterschiedlichen Kriterien vorzunehmen ist.

· Für Gemeinden, für die sich aufgrund der Neuregelung außergewöhnlich hohe Verluste ergeben, wird daher eine Verlustdeckelung vorgesehen: Jeder Gemeinde stehen im Jahr 2012 zumindest 96% des Getränkesteuer​ausgleichs des Jahres 2010 zu, wobei dieser Mindestwert in den weiteren Jahren um jeweils 2%-Punkte reduziert wird. Die Aufstockungen werden zu Lasten derjenigen Gemeinden finanziert, deren Getränkesteuerausgleich über dem des Jahres 2010 liegt, wobei auch für diese Regelung die Einteilung der Gemeinden in die beiden Gruppen bis und über 10.000 Einwohner gilt und die Aufstockungen innerhalb derselben Gruppe finanziert werden.

 Mittelfristige Finanzplanung
In der aktuellen Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom 10.11.2011  für das Jahr 2012 ist der Vorwegabzug für ehem. Landes-Pflegegeld bereits vorgesehen.
Die Veränderung der Prognosewerte 2012 zum Jahr 2011 bezieht sich auf die realen Werte 2011. Die Prognosewerte für das Jahr 2012 sind der Budgetvorschau zu entnehmen.
Für die Folgejahre 2013 bis 2015 ist, wie oben bereits ausgeführt, eine Steigerung der Ertragsanteile von 1% zu Grunde zu legen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, die jetzt jährlich ausschlaggebende Änderung des Bevölkerungsstandes und die gleichzeitige sukzessive Erhöhung der Abgaben wirken sich auf den freien Finanzspielraum der Gemeinden entsprechend aus und müssen jedenfalls berücksichtigt werden. Vor Inangriffnahme von Vorhaben ist sowohl die derzeitige wirtschaftliche Allgemeinsituation (Entwicklung der Steuereinnahmen), als auch die finanzielle Einzelsituation der Gemeinden daher unbedingt zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Nachverrechnung der Sozialleistungen (Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Pflegesicherung und Jugendwohlfahrt) – im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen sind zwei Drittel des (Landes)Voranschlagsbetrages als Vorleistung und ein Drittel als Nachleistung auf Grund des tatsächlichen Landesergebnisses zu berechnen – wird darauf hingewiesen, dass die endgültigen Daten des Haushaltsjahres 2011 noch nicht bekannt sind und die auf den Voranschlagswerten basierenden Werte voraussichtlich noch erhöht werden müssen.

Bevölkerungsstand per 31.10.2010

Die mit diesem Stichtag festgelegten endgültigen Werte sind für die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2012 gültig.
Termine
Die erforderlichen Termine für die Beschlussfassung des Voranschlages und der Verordnungen bzw. der Vorlage von Daten durch die Gemeinden sind wie folgt einzuhalten:
	16. Dezember 2011
	Endtermin für die Kundmachung von Verordnungen, welche mit 1. Jänner 2012 in Kraft treten sollen

	31. Dezember 2011
	Spätester Termin für die Beschlussfassung des Gemeinderates über den Voranschlag 2011. Hierbei ist zu beachten, dass der Gemeindevorstand vor Erstellung und vor öffentlicher Auflage des Voranschlags​entwurfes (zwei Wochen) unter einem eigenen Tages​ordnungspunkt anzuhören ist (§ 68 Abs. 1 GemO 2003).

	31. Jänner 2012
	Spätester Termin für die Vorlage des Voranschlages 2012  und der Abgabenverordnungen*) an die Aufsichtsbehörde (*)siehe gesonderten Erlass!)

	30. April 2012
	Spätester Termin für die Vorlage des Rechnungsabschlusses 2011 an die Aufsichtsbehörde. Über den GHD-Datensatz sind auch die Erhebungsdaten für die Statistik Austria und die Daten für den mittelfristigen Finanzplan (betreffend die Jahre 2013, 2014 und 2015) vorzulegen. 

	30. November 2012
	Späteste Beschlussfassung eines Nachtragsvoranschlages für das Finanzjahr 2012


Vorlage der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse
Datenübermittlung - Datenübereinstimmung

Aus edv-technischen Gründen ist der GHD-Datensatz über den Voranschlag 2012 erst ab dem 10.1.2012 (bitte erst ab diesem Zeitpunkt erstellen) der Abteilung 2 zu übermitteln. Vorher übermittelte bzw. erstellte Daten werden möglicherweise durch die Jahresüberschneidung verändert und dadurch unbrauchbar.

Da im Verlauf der Prüfungen der Rechnungsabschlüsse und Voranschläge nach wie vor festgestellt werden musste, dass bei einigen Gemeinden die EDV-Daten des GHD-Datensatzes nicht mit den Daten der schriftlich vorgelegten Exemplare von Voranschlag oder Rechnungsabschluss übereinstimmen, wird nochmals mit äußerstem Nachdruck darauf hingewiesen, dass einerseits die dem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zugrunde liegenden Daten übermittelt werden und andererseits diese Daten seitens der Gemeinde nicht mehr nachträglich verändert werden dürfen.
Sollten trotzdem Änderungen festgestellt werden, wird darauf hingewiesen, dass z.B. eine aufsichtsbehördliche Genehmigung von Rechtsgeschäften im Sinne des § 87 Abs. 2 Bgld. GemO 2003 erst nach Bereinigung der Differenzen erteilt wird.
Dazu folgende Erläuterung:

Sollten im Verlauf der Gemeinderatssitzung Änderungen bei den Voranschlags- oder Rechnungsabschlussentwürfen vorgenommen werden, sind diese Änderungen jedenfalls edv-mäßig zu erfassen und die geänderten Rechenwerke in gedruckter und edv-mäßiger Form der Abteilung 2 zu übermitteln.

Alle Nachweise zu Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss sind edv-mäßig zu führen und über den GHD-Datensatz zu erstellen (auch die Vermögenswerte in SA 05).

Bisher war die OeNB für die Berechnungen der finanziellen Konten des Sektors Staat zuständig. Der Hauptgrund lag darin, dass die Berechungen zum größten Teil auf Informationen (indirekte) aus den Banken- und Wertpapierstatistiken der OeNB basierten. Das geht leider nicht mehr, denn lt. EUROSTAT und EZB müssen direkte Daten verwendet werden, zudem wird ab 2013 STATISTIK AUSTRIA für die Erstellung der Finanziellen Konten zuständig sein. 

Das bedeutet aber auch, dass sich die Qualität der Daten der Satzarten 03 und 04 wesentlich verbessern muss!

Dazu wird seitens der Abteilung 2 festgehalten, dass Veränderungen bei den Darlehensständen, Beteiligungen, Wertpapieren und Rücklagen, die in den Satzarten 03 (Darlehen) bzw. 04 enthalten sind, ausschließlich durch Buchungen im Haushalt (Satzart 02) mit gleichzeitiger Durchbuchung in den beiden Satzarten 03 und 04 buchungstechnisch in Ordnung sind. Jeder manuelle Eingriff in Datenbestände in diesen Satzarten führt unweigerlich zu Fehlermeldungen und ist daher zu vermeiden. Es wird daher besonders darauf hingewiesen, dass bei derartigen Buchungen stets die Vorsorge zur Durchbuchung getroffen wird.
Die Daten sind wenn möglich über das geschaffene Portal ghd.finanzstatistik.at (mit Prüffunktion) oder, nur wenn die Übermittlung über das Portal nicht möglich ist, per Email an die Abteilung 2 – Gemeinden und Schulen zu übermitteln.

Bis zur Umstellung auf die alleinige Übermittlung der EDV-Daten (GHD-Datensatz) sind zusätzlich zur edv-mäßigen Übermittlung zwei Ausfertigungen in Schriftform (Voranschlag und Rechnungsabschluss) der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

Mittelfristiger Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan ist ausschließlich über die GHD-Datei vorzulegen und umfasst neben den Daten des RA 2011 und des VA 2012 auch die Finanzplanwerte der Jahre 2013, 2014 und 2015. Die Erstellung und Beschlussfassung hat daher so rechtzeitig zu erfolgen, dass er spätestens mit dem Rechnungsabschluss 2011 über den GHD-Datensatz mitgeliefert werden kann. Dazu ist analog zum Rechnungsabschluss sowohl die Einladungskurrende als auch ein Auszug aus dem Gemeinderatssitzungsprotokoll über die Beschlussfassung des mittelfristigen Finanzplans an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln.

Die empfohlenen Steigerungen von 1% bei den Ertragsanteilen sind zu berücksichtigen. Für die Abzugsdaten gibt es noch keine Werte, da etwaige Landesbudgetdaten 2013, 2014 oder 2015 noch nicht in endgültiger Form vorliegen. Bei laufenden Abgaben sollten daher die durchschnittlichen Steigerungswerte der vergangenen Jahre herangezogen werden.

Sollten außerordentliche Vorhaben bereits in Planung sein, sind auch diese Daten in den mittelfristigen Finanzplan einzubeziehen.

Abschließend zu diesem Kapitel wird darauf verwiesen, dass ein sorgfältig erstellter mittelfristiger Finanzplan eine brauchbare mittelfristige Finanzleitlinie darstellt und damit der Gebarungsablauf entsprechend gesteuert werden kann. 

Stabilitätspakt 2011 – Budgetdisziplin
Mit dem Stabilitätspakt 2011 wurden einige wesentliche Neuerungen beschlossen. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen für die Gemeinden zusammengefasst:
Übertragung von Überschüssen

Laut Artikel 5 können Überschüsse nicht mehr in Folgejahre vorgetragen werden. Somit gilt für den österreichischen Stabilitätspakt ebenso wie für den europäischen Stabilitätspakt eine jährliche Betrachtungsweise. Es steht den Gemeinden jedoch frei, schriftliche Vereinbarungen untereinander zu treffen, um Haushaltsergebnisse untereinander zu übertragen.
Mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsführung

Durch den Stabilitätspakt ist eine mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicher zu stellen. Dazu sind die Daten der Gemeinden vom Landeskoordinationskomitee bis jeweils 30. Juni an das Bundeskoordinationskomitee zu übermitteln. Es sind die Jahre t-1, t0, t+1, t+2 und t+3 (VA 2012 bis MFP 2015) zu melden. Durch dieses rollierende System wird nun eine Vorausschau auch über die Geltung der jeweiligen Finanzausgleichsperiode ermöglicht und dadurch ein Mehr an Finanzplanung geschaffen.

Festlegung von Haftungsobergrenzen

Nach dieser Bestimmung in Artikel 10 haben u.a. die Länder für ihre Gemeinden derartige Haftungsobergrenzen rechtlich verbindlich festzulegen. Informationen über die detaillierte rechtliche Umsetzung werden in einem gesonderten Schreiben übermittelt.

Verpflichtung zur Meldung neu geschaffener institutioneller Einheiten

Bei Ausgliederungen (Gesellschaftsgründungen) sind diese binnen 2 Monaten an die Statistik Austria und das österreichische Koordinationskomitee zu melden. Detaillierte Informationen über den Inhalt und die Art der Meldung werden ebenfalls in einem gesonderten Schreiben übermittelt.
Buchhaltung
VRV – Konformität - Untergliederungen

Es sind solche Voranschlagsansätze und Postengruppen in der Gemeindebuchhaltung zu verwenden, die in der VRV definitiv genannt sind. Alle nicht VRV-konformen Ansätze und Postengruppen verursachen Plausibilitätsfehler und müssen korrigiert werden.

Auf die letzten Änderungen der VRV wird in diesem Zusammenhang verwiesen! (www. ris.bka.gv.at) 

Wassergebührengutschrift
Jene Gemeinden, die Mitglieder des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland sind, haben die Wassergebührengutschrift des WLV Nördl. Bgld. auf der VA-Stelle 2/810+817 zu veranschlagen und zu verbuchen!
Verbuchung Begas-Anteile:

Die Verbuchung der Einnahmen aus der Veräußerung der BEGAS-Anteile ist im ordentlichen Haushalt vorzunehmen. Dazu ist der Anteil (Anteil laut Vermögensverzeichnis) auf der Voranschlagsstelle 2/914/080 und der Rest der Einnahmen aus der Veräußerung auf der Voranschlagsstelle 2/914/8221 zu veranschlagen.

Mit den Einnahmen aus der Veräußerung der BEGAS-Anteile sollten vorrangig gesetzeswidrige Zustände wie ein zu Jahresende nicht rückbezahlter Kassenkredit beseitigt oder offene, bereits fällige Verbindlichkeiten bezahlt werden. Des Weiteren wird empfohlen, Darlehensverpflichtungen, vorrangig Darlehen mit über​durchschnittlich hoher Verzinsung, vorzeitig zu tilgen.
Seitens der BEGAS-Gemeindeanteilsverwaltung wurde mitgeteilt, dass die Gemeinden bereits zu einer Informationsveranstaltung für den 22.11.2011 eingeladen wurden, bei der die Gemeinden über die exakte Höhe des jeweiligen Veräußerungserlöses in Kenntnis gesetzt werden sollen. 

Verbuchung Landespflegegeld „neu“

Aufgrund der Änderungen beim ehemaligen Landes-Pflegegeld wird vom Bundesministerium für Finanzen bereits ein entsprechender Vorwegabzug von den Ertragsanteilen der Gemeinden vorgenommen. 

Die Problematik der entsprechenden Darstellung bzw. Veranschlagung und Verbuchung im Gemeindehaushalt wird vom VRV-Komitee erst in der nächsten Sitzung behandelt. Möglicherweise wird hiefür eine eigene Voranschlagstelle geschaffen. Bis dahin ist folgende Vorgangsweise einzuhalten:

Beim Voranschlag: Der Anteil am ehemaligen Landes-Pflegegeld ist von den Abgabenertragsanteilen auf der Haushaltsstelle 2/925+8590 in Abzug zu bringen und nicht mehr als Ausgabe zu veranschlagen.

Beim Rechnungsabschluss: Der Anteil am ehemaligen Landes-Pflegegeld ist auf der Haushaltsstelle 2/925+8597 als negative Einnahme zu buchen. 

Voranschlag
Nachtragsvoranschlag und außerordentliche Vorhaben

Aufsichtsbehördliche Genehmigungen für Rechtsgeschäfte, die sich im Gemeindehaushalt auswirken (z.B. Darlehen, Liegenschaftsankäufe über Fremdmittel oder Liegenschaftsverkäufe über dem Grenzwert von 5 % der Einnahmen des laufenden ordentlichen Voranschlages im Sinne des § 87 Abs. 2 Bgld. GemO 2003) können nur dann erteilt werden, wenn das betreffende Vorhaben im Voranschlag (Nachtragsvoranschlag) enthalten ist. Es ist daher rechtzeitig vor Inangriffnahme für die Bedeckung im bzw. Aufnahme in den (Nachtrags)Voranschlag zu sorgen.
Ein wesentliches Kriterium bei der Inangriffnahme außerordentlicher Vorhaben stellt die vorherige Sicherung der finanziellen Bedeckung des Vorhabens dar (sinngemäße Anwendung von § 70 Abs. 2 Bgld. GemO 2003). D.h. im weiteren Sinn, dass die Vergabe von Aufträgen nur dann beschlossen werden darf, wenn die Bedeckung bereits gesichert ist. Andere Vorgehensweisen finden daher keine gesetzliche Deckung und sind zu unterlassen.

Werden Soll-Überschüsse im ordentlichen Teil des Voranschlages oder bei außer​ordentlichen Vorhaben zu hoch bzw. Soll-Abgänge nicht oder zu niedrig in den Voranschlag aufgenommen, so sind die im Rechnungsabschluss rechnungsmäßig festgestellten niedrigeren Soll-Überschüsse bzw. die rechnungsmäßig festgestellten (höheren) Soll-Abgänge unbedingt in einen Nachtragsvoranschlag aufzunehmen und zu bedecken. 

Bei der Erstellung eines Nachtragsvoranschlages ist auch zu beachten, wenn Änderungen von Voranschlagsansätzen erfolgen, die Auswirkungen auf anzuschließende Nachweise haben (z.B.: Rücklagenentnahme - Rücklagennachweis, Darlehensaufnahme/-rückzahlung - Darlehensnachweis), dass die entsprechenden Nachweise ebenfalls zu ändern sind. Werden außerordentliche Vorhaben geändert oder neu in den Nachtragsvoranschlag aufgenommen, so sind auch die entsprechenden Kosten-Nutzen-Analysen zu ändern bzw. neu zu erstellen. Die geänderten bzw. neu erstellten Nachweise und Kosten-Nutzen-Analysen sind nach der Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlages - gemeinsam mit diesem - umgehend der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen. 
In der Budgetvorschau nicht angeführte Leistungen

Zusätzlich zu den in der Budgetvorschau angeführten Leistungen sind folgende Einnahmen und Ausgaben bei der Erstellung des Voranschlages zu berücksichtigen

Schul- und Heimerhaltungsbeiträge

Rettungsbeitrag

landesgesetzliche Bestimmung

Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Bundesdaten noch nicht vorliegen, wird empfohlen, höchstens die Einnahmen des Haushaltsjahres 2011 für 2012 zu budgetieren. Sollten allerdings die Steuereinnahmen des Jahres 2010 die des Jahres 2009 wesentlich übersteigen (vor allem im Bereich Kommunalsteuer) ist dies bei der Budgetierung als die Finanzzuweisung vermindernd zu berücksichtigen. 

Weiters ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2009 die Registerzähldaten auch für die Berechnung der § 21-Mittel herangezogen werden. D.h. dass sich die Pro-Kopf-Werte entsprechend ändern, was bei den so genannten „Verlierergemeinden“ dazu führt, dass die Pro-Kopf-Steuerkraft entsprechend angehoben wird.
Tierkörperverwertungsbeitrag

unverändert zu den Vorjahreswerten
Pensionsbeiträge

abhängig vom jeweiligen Gehalt bzw. den Gehaltssteigerungen
 Jährlichkeitsprinzip 

Das Prinzip der Jährlichkeit bei  der Verbuchung der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde ist einzuhalten. Die Ertragsanteile Dezember und Vorausleistungen für die Einkommensteuer (früher Vorauszahlung für die KEST II) und die davon einbehaltenen Umlagen und Beiträge sind im laufenden Haushaltsjahr zum Soll zu stellen (Grundlage für die Ableitung der Finanzkraftdefinition!).

Hinweise
Aufsichtsbehördliche Genehmigungen

Um aufsichtsbehördliche Genehmigung von Rechtsgeschäften der Gemeinde, die im Sinne des § 87 Abs. 2 Burgenländische Gemeindeordnung 2003 bzw. § 85 Abs. 2 Eisenstädter und Ruster Stadtrecht einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen, ist zeitgerecht vor Umsetzung des Vorhabens anzusuchen.
Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Rechtsgeschäfte, die der aufsichtsbehördlichen Genehmigung im Sinne obzitierter Gesetzesstellen bedürfen und die in Schriftform abgeschlossen werden (davon ist bei Darlehens​beanspruchungen, Bürgschafts- oder Garantieübernahmen, Leasingverträgen, Kauf​verträgen usw. auszugehen), erst durch die Beurkundung auf dem betreffenden Schriftstück Rechtswirksamkeit erlangen.

Nochmals der Hinweis:

Da nach wie vor festgestellt werden musste, dass zwischen den schriftlichen Konvoluten und den EDV-Daten von Voranschlag und Rechnungsabschluss bei einer Anzahl von Gemeinden noch immer Differenzen aufscheinen, wird mit äußerstem Nachdruck darauf hingewiesen, dass eine aufsichtsbehördliche Genehmigung in Zukunft nur mehr dann erteilt werden kann, wenn eine vollständige Übereinstimmung der Datenbestände gegeben bzw. hergestellt worden ist.

Bedarfszuweisungen

Um Bedarfszuweisung ist gesondert anzusuchen. 

Bedarfszuweisungen, die im Rahmen der Halbjahreszuteilungen gewährt werden, sind unter Zugrundelegung der Bestimmungen der VRV, bei der Voranschlagsstelle 2/940*/861* zu buchen, ausgenommen Bedarfszuweisungen für außerordentliche Vorhaben, die unter Post 871* beim betreffenden Ansatz zu verbuchen sind (z.B. für ao. Vorhaben „Schulbau“ unter 6/211*/871*), Bedarfszuweisungen außerhalb der halbjährlichen Zuteilungen (z.B. für Feuerwehrhausbauten oder Anschaffung von Einsatzfahrzeugen) ausschließlich unter der entsprechenden VASt auf Post 871*.

Verbuchung Schulerhaltungsbeiträge:

Es wird ersucht, bei der Erstellung des Voranschlages der Gemeinden für das Haushaltsjahr 2012 Folgendes zu berücksichtigen:

Die Burgenländische Landesregierung hat einen Regierungsbeschluss zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung gefasst. Gemäß dieser Vereinbarung unterstützt der Bund die Schulerhalter in den Schuljahren 2011/12 bis 2014/15 durch Anschubfinanzierungen für infrastrukturelle Maßnahmen (Schaffung und Adaptierung von Speisesälen, Küchen, Gruppenräumen, Spielplätzen und ähnlichen Außenanlagen) und für das Betreuungspersonal im Freizeitteil der schulischen Tagesbetreuung. Für die Abrechnung der Kosten der schulischen Tagesbetreuung sind daher Ausgaben (Personalaufwand, etc.) und Einnahmen (z.B. Elternbeiträge) für die schulische Tagesbetreuung auf eigenen Voranschlagstellen (je Schultype) zu erfassen.

Um hinkünftig eine bestmögliche Transparenz und Überprüfungsmöglichkeit bei den Schulerhaltungsbeiträgen (gem. § 42 Bgld. Pflichtschulgesetz) im Bereich der Pflichtschulen zu gewährleisten, sollen die Schulerhaltungsbeiträge der jeweils zahlungspflichtigen Gemeinde (Ausgaben) sowie der jeweils vorschreibenden (schulerhaltenden) Gemeinde (Einnahmen) auf eigenen Voranschlagstellen (je Schultype) erfasst werden.
Vermögensgebarung

Bei Gebarungsprüfungen wurden vermehrt Mängel in der Vermögensgebarung festgestellt. Aus diesem Grund wird neuerlich der Erlass für das Haushaltsjahr 2001 in Erinnerung gerufen, wonach auch das Verwaltungsvermögen ebenso wie das Vermögen von Gemeindebetrieben linear abzuschreiben ist.

Mit dem Erlass für das Haushaltsjahr 2001 wurden auch die Abschreibungssätze für die lineare Abschreibung an die Gemeinden übermittelt. Diese erscheinen veraltet und sind nicht mehr zeitgemäß. In der Beilage A werden zweckmäßigerweise neue aktualisierte Abschreibungstabellen übermittelt.

Einheitliche Bezeichnung der Haushaltsstellen in der DL-Gebarung

Bei der EDV-mäßigen Auswertung der DL-Gebarung kam es durch divergierende Bezeichnung von Haushaltsstellen zu unrichtigen Ergebnissen. Die laut VRV und in der Beilage B angeführten einheitlichen Bezeichnungen sind verbindlich einzuhalten. Weitere etwaige Untergliederungen sind in der 5. Dekade der Post vorzunehmen.
Zuführungen zu aoH und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Im Verlauf der Prüfungen der Rechnungsabschlüsse und Voranschläge wurde nach wie vor festgestellt, dass bei einigen Gemeinden Einnahmen und Ausgaben von Zuführungen zum außerordentlichen Haushalt sowie Investitions- und Tilgungszuschüsse nicht ausgeglichen dargestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in solchen Fällen sowohl Rechnungsabschlüsse als auch Voranschläge und Nachtragsvoranschläge nicht zur Kenntnis genommen werden können.

Für die Landesregierung:

Dr. Gold
Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 ● t: +43 (0) 57 600 0 ● f: +43 (0) 2682 61884

e-mail: anbringen@bgld.gv.at ● Bitte Geschäftszahl anführen!
Parteienverkehr werktags: 
Montag bis Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr;
Amtsstunden werktags: 
Montag bis Donnerstag: 07:30 bis 16:00 Uhr, Freitag: 07:30 bis 12:00 Uhr;
                         DVR: 0066737 ● UID: ATU37264900

